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RS OGH 1953/11/26 1Ob713/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1953

Norm

GBG §32 Abs1 litb

Rechtssatz

Eine Aufsandungserklärung, die die Einwilligung zur Abschreibung bzw Zuschreibung und Unterteilung einer

bestimmten Liegenschaft enthält, ist auch zur Einverleibung des Eigentumsrechtes an der neugeschaffenen Einlagezahl

geeignet. Einer besonderen Aufsandungsklausel für die Einverleibung bedarf es nicht.
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